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(54) Wächterschutz- und Kontrollsystem

(57) Es wird ein Wächterschutz- und Kontrollsystem
beschrieben.

Dieses besteht aus wenigstens einer Kontrollstelle
mit einen berührungslos abfragbaren Datenträger mit ei-
ner Kennung, einer Zentrale zur Erfassung der von einem
Datensammler gelesenen und gespeicherten Kennung
der abgefragten Datenträger und ferner einen Daten-
sammler zum Lesen und zur Speicherung der Kennung.
Der Datensammler besitzt eine Kommunikationsschnitt-
stelle aus wenigstens einem im Datensammler angeord-
neten Senderempfänger im HF-, UHF- oder SHF-Be-
reich. Ein externer Senderempfänger im HF-, UHF- oder
SHF-Bereich ist direkt oder über ein Netzwerk oder über
ein weiteres Funknetz mit der Zentrale permanent oder
temporär verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wächterschutz- und
Kontrollsystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bei einer aus der DE 34 20 100 C2 bekannten
Kontrollanlage ist ein Datensammler vorgesehen zum
berührungslosen Lesen von Datenträgern an Kontroll-
stellen, die Kennungen enthalten. Die gelesenen Ken-
nungen werden in einem Speicher des Datensammlers
zwischengespeichert und über ein mehradriges Kabel
zu einem vom Wachpersonal mitgeführten Funkgerät
übertragen, das dann die Kennungen drahtlos an eine
Zentrale übermittelt.
[0003] Parallel dazu werden die Kennungen der Kon-
trollstellen mit Uhrzeit und Datum versehen und in einem
Speicher des Datensammlers gespeichert. Eine Spei-
cherung ist auch dann nötig, wenn während eines Wach-
ganges kein Funkkontakt besteht und die Kennungen
der zwischenzeitlich besuchten Kontrollstellen erst wie-
der vom Funkgerät zur Zentrale übertragen werden kön-
nen, wenn erneut ein Funkkontakt mit der Zentrale be-
steht. Durch die Übertragung der Kennungen per Funk
ist es darüber hinaus möglich, das Wachpersonal selbst
zu überwachen und im Falle von Unregelmäßigkeiten
Alarm auszulösen, z. B. bei einem Überfall auf das Wach-
personal Hilfskräfte zu alarmieren.
[0004] In dem Verbindungskabel zwischen dem Da-
tensammler und dem Funkgerät befinden sich nicht nur
Datenleitungen, sondern auch NF-Leitungen für ein ab-
gesetztes Mikrofon, Leitungen für eine Sende-Emp-
fangsumschaltung und für eine Spannungsversorgung.
Die aktuellen mehradrigen, abgeschirmten Kabel sind re-
lativ dick und dementsprechend bruchanfällig, da beim
Erreichen einer Kontrollstelle der üblicherweise am Gür-
tel des Wachpersonals befindliche Datensammler zur
Kontrollstelle geführt werden muss.
[0005] Um nach einem Wachgang einen Abgleich zwi-
schen den im Datensammler gespeicherten Daten und
den per Funk übermittelten Daten herbeizuführen, wird
der Datensammler über das Kabel auch mit einer Daten-
verarbeitungsanlage in der Zentrale direkt verbunden,
um die Daten zu übertragen. Dabei ist ebenfalls von
Nachteil, dass Steckkontakte des Kabels vom Funkgerät
gelöst und mit der Datenverarbeitungsanlage verbunden
werden müssen und umgekehrt. Kontakte jeglicher Art
sind Verschleiß und Verschmutzung ausgesetzt und bil-
den damit zusätzlich zur Bruchgefahr des Kabels selbst
eine potentielle Störquelle.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei
einem Wächterschutz- und Kontrollsystem einen Daten-
sammler so auszugestalten, dass eine Kommunikation
mit einem externen Funkgerät oder einer Datenverarbei-
tungsanlage berührungslos erfolgen kann.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Wächterschutz-
und Kontrollsystem nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 durch die Merkmale dieses Anspruchs gelöst.
[0008] Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
wird die Kommunikation zwischen dem Datensammler
und der Datenverarbeitungsanlage am Ende eines
Wachgangs zum Zwecke der Datenentleerung über die
Kommunikationsschnittstelle über einen elektromagne-
tischen Übertragungsweg vorgenommen. Der Daten-
sammler umfasst dazu einen eingebauten Sendeemp-
fänger, der im HF-, UHF- oder SHF-Bereich arbeitet und
mit einem externen Sendeempfänger im HF-, UHF- oder
SHF-Bereich kommuniziert. Der externe Sendeempfän-
ger kann direkt mit der Datenverarbeitungsanlage oder
über ein Netzwerk oder über ein weiteres Funknetz per-
manent oder temporär verbunden sein.
[0010] Die Kommunikationsschnittstelle wird auch
während des Wachganges genutzt, um Daten vom Da-
tensammler direkt zur Zentrale oder unter Zwischen-
schaltung einer Festnetzwählverbindung oder einer auf
die Zentrale aufgeschalteten Alarmanlage oder über ein
vom Wachpersonal mitgeführtes Funkgerät zur Zentrale
zu übertragen. Somit ist keinerlei Kabelverbindung zwi-
schen dem Datensammler und einem externen Periphe-
riegerät, sei es einer Datenverarbeitungsanlage oder ei-
nem Funkgerät, nötig. Die Gefahr von Kabelbrüchen
oder Kontaktproblemen der Steckverbindungen wird so
vermieden.
[0011] Die Kommunikationsschnittstelle kann eine
Bluetooth-Schnittstelle sein, wobei der externe Sende-
empfänger ein Bluetooth-Sendeempfänger einer Daten-
verarbeitungsanlage der Zentrale oder ein mit der Zen-
trale über ein Mobilfunknetz verbundenen Mobilfunkge-
rätes ist. Alternativ kann die Kommunikationsschnittstel-
le eine Wireless-Lan-Schnittstelle sein, wobei der exter-
ne Sendeempfänger ein Wireless-Lan-Sendeempfänger
eines mit einer Datenverarbeitungsanlage der Zentrale
verbundenen Netzwerkes ist. Weiterhin kann die Kom-
munikationsschnittstelle eine UHF-Schnittstelle kleiner
Leistung im 433 MHz- oder 868 MHz-Bereich sein, wobei
der externe Sendeempfänger ein 433 MHz- oder 868
MHz-Sendeempfänger ist, der seinerseits mit der Zen-
trale über ein Betriebsfunkgerät verbunden ist.
[0012] Gemäß einer Weiterbildung können an oder in
der Nähe einzelner Kontrollstellen Ortsbaken mit einem
HF-, UHF- oder SHF-Sender angeordnet sein, deren
Ortskennungen vom Datenspeicher über die Kommuni-
kationsschnittstelle erfassbar sind.
[0013] Durch diesen Zusatz können auch Standortin-
formationen über den Wachgang des Wachpersonals er-
fasst und gespeichert werden, ohne dass hierzu das Er-
fassen von Kennungen der Kontrollstellen nötig ist.
[0014] Der Datenträger ist vorzugsweise ein RFID-
Chip, da dieser berührungslos abgefragt werden kann
und auch zum berührungslosen Starten des Daten-
sammlers eignet.
[0015] Das Wächterschutz- und Kontrollsystem kann
zusätzlich einen mobilen, vom Wachpersonal mitgeführ-
ten Ereignisdatenträger mit einer Mehrzahl von vorge-
gebenen Ereignisdaten umfassen, die vom Wachperso-
nal manuell auswählbar dem Lesekopf zugeführt werden
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und mittels des Lesekopfes im Datensammler gelesen
werden.
[0016] Bei solchen Ereignissen kann es sich um Infor-
mationen wie z. B. Fenster offen, Tür offen, Maschine
an, Licht an, Heizung aus oder auch um einen Notruf
handeln. Es lassen sich so ohne Tasteneingabe selektiv
unterschiedliche standardisierte Ereignisse auswählen
und mittels des Lesekopfes erfassen.
[0017] Ebenso lassen sich Kommandos zur Steuerung
der Datensammlerfunktionen berührungslos, d. h. ohne
mechanische Tastatur oder andere Hilfsmittel, wie Dok-
kingstationen zum Datenherunterladen durchführen.
Dies kann über spezielle Kommandokontrollstellen mit
Kommandodatenträgern in analoger Weise wie bei Er-
eignissen durchgeführt werden. Auch eine Adressierung
der Geräte, die mit dem Datensammler über Schnittstel-
len kommunizieren dürfen, ist durch solche Kommandos
möglich. Weiterhin lassen sich Betriebsarten durch Kom-
mandokontrollstellen ein- und ausschalten. Dies können
Timerüberwachungsfunktionen oder Alarmfunktionen
zum Zwecke des Schutzes des Wachpersonals sein.
[0018] Der Datensammler kann eine Energiespar- und
Datenträgererkennungsschaltung umfassen, mittels der
wenigstens der Prozessor in Lesepausen in einen Ener-
giesparmodus und bei Erkennung von Datenträgern in
einen Betriebsmodus schaltbar ist.
[0019] Auf diese Weise lassen sich energieintensive
Baugruppen des Datensammlers vorübergehend ab-
schalten und nur bei Bedarf in Betrieb setzen, wodurch
die Lebensdauer des zur Energieversorgung dienenden
Akkus erhöht bzw. bei gegebener Betriebszeit die Größe
des Akkus und damit auch die Größe des Datensamm-
lers verringert werden kann.
[0020] Darüber hinaus kann zusätzlich der Sende-
empfänger der Kommunikationsschnittstelle in Lesepau-
sen in einen Energiesparmodus und bei Erkennung von
Datenträgern in einen Betriebsmodus geschaltet wer-
den.
[0021] Auch hierdurch lässt sich der Energiebedarf er-
heblich reduzieren.
[0022] Weiterhin können mittels des Prozessors zwi-
schengespeicherte Kennungen erst nach mehreren Le-
sevorgängen oder nur bei Erreichen markierter Kontroll-
stellen blockweise zur Zentrale übertragen werden.
[0023] Neben einer Energieersparnis der mobilen
Sende- und Empfangsgeräte, die das Wachpersonal mit-
führt, werden so im Falle von kostenpflichtigen Übertra-
gungen per Mobilfunk auch die Übertragungskosten re-
duziert.
[0024] Dabei können Kennungen und Daten als Kurz-
nachrichten über ein Mobilfunknetz zur Zentrale übertra-
gen werden.
[0025] Weiterhin kann der Datensammler zusätzlich
als berührungslos von einem Zugangsleser lesbarer
RFID-Datenträger sein.
[0026] Für den Fall, dass das Wachpersonal auch zu-
gangsgesicherte Türen öffnen muss, für die üblicherwei-
se ein Berechtigungsausweis erforderlich ist, kann diese

Funktion auch durch den Datensammler selbst erfolgen,
so dass sich das Mitführen eines gesonderten Berechti-
gungsausweises erübrigt.
[0027] Der Datensammler kann zusätzlich einen Mi-
krowellendetektor aus einem Empfangskreis und einem
mit dem Empfangskreis verbundenen thermischen Indi-
kator umfassen.
[0028] Es hat sich gezeigt, dass Datensammler vom
Wachpersonal gelegentlich manipuliert werden, um nicht
oder nicht ordnungsgemäß ausgeführte Wachgänge zu
vertuschen.
[0029] Um Datensammler ohne erkennbare äußere
Gehäuseschäden zu zerstören, ist es bekannt, sie z. B.
in einem Mikrowellenofen Mikrowellenstrahlung auszu-
setzen, bei der das Gehäuse unbeschädigt bleibt, die
Elektronik hingegen zerstört wird. Durch einen Mikrowel-
lendetektor aus einem Empfangskreis und einem mit
dem Empfangskreis verbundenen thermischen Indika-
tor, der vorzugsweise in der Gehäusewand unterge-
bracht ist, wird eine von außen erkennbare Beschädi-
gung erzeugt, so dass eine Manipulation mit Mikrowel-
lenstrahlung nachgewiesen werden kann.
[0030] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels erläutert, dass in der Zeichnung
dargestellt ist.
[0031] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ein Wächterschutz- und Kontrollsystem mit ei-
nem Datensammler als Blockschaltung,

Fig. 2 einen Schnitt durch einen Datensammler und

Fig. 3 eine Anordnung eines Mikrowellendetektors.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Wächterschutz- und Kontrollsy-
stem mit einer Kontrollstelle 10, einem Datensammler 14
und einer Zentrale 20. Die Kontrollstelle 10 umfasst einen
berührungslos abfragbaren Datenträger 12 mit einer
Kennung, der hier als RFID-Datenträger ausgebildet ist.
[0033] Der Datensammler 14 umfasst einen Lesekopf
28 mit einer Antenne und einem Senderempfänger. Der
Lesekopf 28 ist mit einem Processor 30 verbunden mit
dem die Kennung des berührungslos abfragbaren Da-
tenträgers 12 der Kontrollstelle 10 ausgewertet und mit
einem Zeitcode einer Uhr 38 verknüpft in einem Speicher
32 abgelegt wird.
[0034] Vom Processor 30 ist ferner ein Senderemp-
fänger 40 einer Bluetooth-Schnittstelle und ein UHF-
Senderempfänger 42 kleiner Leistung für den 868 MHz-
Bereich sowie den SHF-Bereich, wie Wireless-Lan ge-
steuert. Über einen externen Senderempfänger einer
Schnittstelle oder ausschließlich einen Empfänger 24 ei-
ner Datenverarbeitungsanlage der Zentrale können die
gespeicherten Daten berührungslos entladen werden.
Solche Empfänger 24 können in der Nähe von Kontroll-
stellen 10 angeordnet sein. Es besteht auch die Möglich-
keit die Übertragung über ein Wireless-Lan-Netzwerk 25
durchzuführen. Ferner können über einen externen Sen-
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derempfänger einer Bluetooth-Schnittstelle 16 eines Mo-
bilfunkgerätes 18 die Daten über ein Mobilfunknetz 22
zur Zentrale 20 übertragen werden. Ferner können die
Daten auch direkt über eine Bluetooth-Schnittstelle 16’
zur Zentrale 20 übertragen werden.
[0035] Zusätzlich zur Erfassung von Kennungen über
den Lesekopf 28 können auch Kennungen von Ortsba-
ken 26 über die Funkschnittstelle übertragen und gespei-
chert werden, ohne dass hierzu der Datensammler 14
an einen Datenträger 12 einer Kontrollstelle 10 herange-
führt werden muss.
[0036] Die Erfassung und Speicherung von Daten so-
wie auch die externe Übermittlung zur Zentrale 20 kann
durch eine vom Processor gesteuerte optische und aku-
stische Anzeige 46 signalisiert werden.
[0037] Bei der Übermittlung von Daten zur Zentrale 20
über eine Funkschnittstelle können Daten der Kennung
zusätzlich mit in einem weiteren Speicher 34 gespeicher-
ten Konkordanzdaten als Klartext für den Standort der
Kontrollstelle 10 übertragen werden, um die Identifizie-
rung des aktuellen Standort des Wachpersonals zu er-
leichtern. Dies kann z. B. auch als Kurznachricht über
ein Mobilfunknetz 22 erfolgen.
[0038] Um Energie für den Betrieb des internen Sen-
derempfängers sowie Kosten für die Übertragung über
ein Mobilfunknetz zu sparen, können zunächst mehrere
Kennungen gespeichert und dann blockweise übertra-
gen werden.
[0039] Der Datensammler umfasst eine Energiespar-
und Datenträgererkennungsschaltung 44, mittels der
wenigstens der Prozessor 30 in Lesepausen in einen En-
ergiesparmodus und bei Erkennung von Datenträgern in
einen Betriebsmodus schaltbar ist. Im Energiesparmo-
dus ist die Energieversorgung energieintensiver Kompo-
nenten aus einer internen Batterie 48 unterbrochen. Mit
dem Schalten in einen Betriebsmodus wird gleichzeitig
auch eine Speicherung der gelesenen Daten im Speicher
32 und gegebenenfalls eine Übertragung von Daten zur
Zentrale 22 eingeleitet. Der Datensammler kann daher
ohne mechanische Bedienungselemente betrieben wer-
den.
[0040] Über einen mobilen vom Wachpersonal mitge-
führten Ereignisdatenträger 50 mit einer Mehrzahl von
vorgegebenen Ereignisdaten können ebenfalls ohne me-
chanische Bedienungselemente unterschiedliche Ereig-
nisse erfasst, gespeichert oder übermittelt werden. Diese
können vom Wachpersonal manuell ausgewählt werden,
in dem markierte Felder des Ereignisdatenträgers 50, an
denen RFID-Datenträger mit unterschiedlichen Ereignis-
kennungen angeordnet sind, dem Lesekopf 28 zugeführt
werden.
[0041] Schließlich kann der Datensammler 14 auch
zusätzlich ein berührungslos von einem Zugangsleser
52 lesbarer RFID-Datenträger sein, dessen Ausweisda-
ten sowie Adressdaten und Zieldaten beim Verbindungs-
aufbau zu anderen Geräten in einem weiteren mit dem
Prozessor verbundenen Speicher 36 gespeichert sind.
[0042] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch einen Daten-

sammler. Ein Gehäuse besteht aus einem metallischen
Abschnitt 54 und einen Kunststoffabschnitt 56. Im me-
tallischen Abschnitt 54 sind die Batterie 48 und die elek-
tronischen Schaltkreise wie der Prozessor, die Speicher
und die Uhr angeordnet, während im Kunststoffabschnitt
56 die Antenne des Lesekopfes 28 und die Module der
Senderempfänger 40, 42 mit ihren Antennen angeordnet
sind.
[0043] Fig. 3 zeigt einen Mikrowellendetektor aus ei-
nem auf eine Mikrowellenfrequenz von ca. 2,45 GHz ab-
gestimmten Empfangskreis 58 und einem mit dem Emp-
fangskreis 58 verbundenen thermischen Indikator 60.
Der Indikator 60 befindet sich an einer besonders dünnen
Stelle 62 der Kunststoffwand des Gehäuses und lasst
die Kunststoffwand bei Einwirkung von Mikrowellen-
strahlung einen Gehäusdefekt, wie einschmelzen, ver-
formen oder aufbrechen des Gehäuses entstehen. Da-
durch ist eine Manipulation durch Einwirkung von Mikro-
wellenstrahlung nachweisbar.

Patentansprüche

1. Wächterschutz- und Kontrollsystem mit wenigstens
einer Kontrollstelle, die einen berührungslos abfrag-
baren Datenträger mit einer Kennung, eine Zentrale
zur Erfassung der von einem Datensammler gele-
senen und gespeicherten Kennung der abgefragten
Datenträger der Kontrollstelle und ferner einen Da-
tensammler zum Lesen und zur Speicherung der
Kennung der abgefragten Datenträger der Kontroll-
stelle und zur Kommunikation mit der Zentrale, wo-
bei der Datensammler wenigstens einen Kennungs-
leser, einen Prozessor, wenigstens einen Speicher,
eine Uhr, eine Energiequelle und wenigstens eine
Kommunikationsschnittstelle umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kommunikationsschnitt-
stelle aus wenigstens einem im Datensammler an-
geordneten Senderempfänger im HF-, UHF- oder
SHF-Bereich und wenigstens einem externen Sen-
derempfänger im HF-, UHF- oder SHF-Bereich be-
steht, wobei der externe Senderempfänger direkt
oder über ein Netzwerk oder über ein weiteres Fun-
knetz mit der Zentrale permanent oder temporär ver-
bunden ist.

2. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommuni-
kationsschnittstelle eine Bluetooth-Schnittstelle ist,
wobei der externe Senderempfänger ein Bluetooth-
Senderempfänger einer Datenverarbeitungsanlage
der Zentrale oder eines mit der Zentrale über ein
Mobilfunknetz verbundenen Mobilfunkgerätes ist.

3. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
munikationsschnittstelle eine Wireless-Lan-Schnitt-
stelle ist, wobei der externe Senderempfänger ein
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Wireless-Lan-Senderempfänger eines mit einer Da-
tenverarbeitungsanlage der Zentrale verbundenen
Netzwerkes ist.

4. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunikationsschnittstelle eine UHF-Schnitt-
stelle kleiner Leistung im 433 MHz- oder 868 MHz-
Bereich ist, wobei der externe Senderempfänger ein
433 MHz- oder 868 MHz-Senderempfänger ist, der
seinerseits mit der Zentrale direkt oder unter Zwi-
schenschaltung einer Festnetzwählverbindung oder
einer auf die Zentrale aufgeschalteten Alarmanlage
oder über ein Betriebsfunkgerät verbunden ist.

5. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
an oder in der Nähe einzelner Kontrollstellen Orts-
baken mit einem HF-, UHF- oder SHF-Sender an-
geordnet sind, deren Ortskennungen vom Daten-
speicher über die Kommunikationsschnittstelle er-
fassbar sind.

6. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Datenträger ein RFID-Chip ist.

7. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wächterschutz- und Kontrollsystem zusätzlich
einen mobilen vom Wachpersonal mitgeführten Er-
eignisdatenträger mit einer Mehrzahl von vorgege-
benen Ereignissdaten umfasst, die vom Wachper-
sonal manuell auswählbar dem Lesekopf zuführbar
und mittels des Lesekopfes im Datensammler lesbar
sind.

8. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wächterschutz- und Kontrollsystem zusätzlich
wenigstens eine Kommandokontrollstelle umfasst,
mittels der Datensammlerfunktionen berührungslos
steuerbar sind.

9. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Datensammler eine Energiespar- und Datenträ-
gererkennungsschaltung umfasst, mittels der we-
nigstens der Prozessor in Lesepausen in einen En-
ergiesparmodus und bei Erkennung von Datenträ-
gern in einen Betriebsmodus schaltbar ist.

10. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach Anspru-
che 9, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
der Senderempfänger der Kommunikationsschnitt-
stelle in Lesepausen in einen Energiesparmodus
und bei Erkennung von Datenträgern in einen Be-
triebsmodus schaltbar ist.

11. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass mittels des Prozessors zwischengespeicherte
Kennungen erst nach mehreren Lesevorgängen
oder nur bei Erreichen markierter Kontrollstellen
blockweise zur Zentrale übertragbar sind.

12. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich Da-
ten von Ortsbaken zusammen mit den Kennungen
blockweise übertragbar sind.

13. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass Kennungen und Daten als Kurznachricht über
ein Mobilfunknetz zur Zentrale übertragbar sind.

14. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der Datensammler zusätzlich ein berührungs-
los von einem Zugangsleser lesbarer RFID-Daten-
träger ist.

15. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der Datensammler einen Mikrowellendetektor
aus einem Empfangskreis und einem mit dem Emp-
fangskreis verbundenen thermischen Indikator um-
fasst.

16. Wächterschutz- und Kontrollsystem nach Anspruch
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Indikator
in oder an der Wandung des Gehäuses des Daten-
sammlers angeordnet ist und dass durch Anspre-
chen des Indikators gleichzeitig ein Gehäusedefekt
auslösbar ist.
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